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A) Satzungen, Verordnungen und Bekanntmachungen der Stadt Ronnenberg 

 

Haushaltssatzung der Stadt Ronnenberg für das 

Haushaltsjahr 2023 

 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kom-

munalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt 

Ronnenberg in der Sitzung am 23.03.2023 folgende 

Haushaltssatzung beschlossen: 

 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 

 

1. im Ergebnishaushalt  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf  

65.074.100 Euro 

 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

71.422.300 Euro 

 

1.3 der außerordentlichen Erträge  

50.000 Euro 

 

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 

203.000 Euro 

 

2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig-

keit 62.575.400 Euro 

 

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-

tigkeit 64.317.900 Euro 

 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 

5.082.600 Euro 

 

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

21.026.800 Euro 

 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 

19.004.700 Euro 

 

 

 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 

6.563.300 Euro 

 

festgesetzt. 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 

86.662.700 Euro 

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

91.908.000 Euro 

 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-

nahmen für Investitionen und Investitionsförde-

rungs- maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 

15.944.200 Euro festgesetzt. 

 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-

gungen wird auf 13.790.000 Euro festgesetzt. 

 

§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 

2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leis-

tung von Auszahlungen in Anspruch genommen 

werden dürfen, wird auf 20.000.000 Euro festge-

setzt. 

 

§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern 

werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festge-

setzt: 

 

1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

( Grundsteuer A ) 550 v.H. 

1.2 für die Grundstücke ( Grundsteuer B ) 550 v.H. 

 

2. Gewerbesteuer 470 v.H. 

 

Ronnenberg, 23.03.2023                    
 
Marlo Kratzke 
Bürgermeister 
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B E K A N N T M A C H U N G 

der Haushaltssatzung 2023 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das 

Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

 

Die nach §§ 119 Abs. 4 und 120 Abs. 2 des 

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) erforderlichen Genehmigungen sind 

durch die Region Hannover - Team 

Kommunalaufsicht - am 28.04.2023 unter dem 

Aktenzeichen 01.06 11.92.13 erteilt worden. 

 

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 

NKomVG vom 08.05.2023 bis zum 16.05.2023 zur 

Einsichtnahme im Rathaus 1 der Stadt Ronnenberg, 

30952 Ronnenberg, Stadtteil Empelde, 

Hansastraße 38, (EG, Zimmer 1111) öffentlich aus. 

 

Ronnenberg, 03.05.2023 

 

Stadt Ronnenberg 

Der Bürgermeister  

In Vertretung 

 

Frank Schulz 
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